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1. (1)Der StraRBenerhalter kann fur die Benltzung einer Landes- oder Gemeindestral3e oder von Teilen davon mit
Kraftfahrzeugen, soweit flr diese Stral3e keine Mautabgabe zu entrichten ist, eine Maut- oder Benutzungsgebuhr
einheben, wenn dies aufgrund des besonders hohen Bau- bzw. Erhaltungsaufwandes sachlich gerechtfertigt ist.

2. (2)Der StralBenerhalter kann fur die Benttzung einer Genossenschaftsstralie oder einer 6ffentlichen Privatstrale
oder von Teilen davon mit Fahrzeugen, soweit nicht private Rechte entgegenstehen, eine Maut- oder
Benutzungsgebtiihr einheben. Fur die Benltzung von Genossenschaftsstra3en dirfen Maut- oder
Benutzungsgebiihren nur von Nichtmitgliedern eingehoben werden.

3. (3)Die Einhebung von Maut- und Benltzungsgebtihren darf den internationalen Verkehr nicht diskriminieren und
nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs zwischen Unternehmen fiihren.

4. (4)Fur die BenlUtzung ein- und desselben StraBenabschnitts diirfen fur keine Fahrzeugklasse gleichzeitig Maut-
und BenUtzungsgebtiihren eingehoben werden.

5. (5)Maut- und Benutzungsgebuhren durfen weder mittelbar noch unmittelbar zu einer unterschiedlichen
Behandlung aufgrund folgender Umstande flihren:

1. a)der Staatsangehdrigkeit des Verkehrsteilnehmers,
2. b)des EU-Mitgliedstaats oder Drittlandes der Niederlassung des Verkehrsunternehmers,
3. c)des EU-Mitgliedstaats oder Drittlandes der Zulassung des Fahrzeuges oder

N

. d)des Ausgangs- oder Zielpunktes der Fahrt eines Verkehrsunternehmers.

6. (6)Die Maut- oder Benutzungsgebuhr ist insbesondere unter Bedachtnahme auf die Art und die Gréf3e der
Kraftfahrzeuge so festzusetzen, dass die voraussichtlichen Einnahmen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
daraus die zur Deckung des Erhaltungsaufwandes der Stral3e einschlieBlich der Tilgung eines allfalligen
Bauaufwandes erforderlichen Kosten innerhalb dieses Zeitraumes nicht Ubersteigen. Soweit es sich um
GenossenschaftsstralRen oder 6ffentliche Privatstral3en handelt, ist von diesen Kosten ein der Benltzung der
StralRe durch die Genossenschaftsmitglieder bzw. den StralRenerhalter entsprechender Betrag abzuziehen.

7. (7)FUr Fahrzeuge des Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr sowie fiir Behdrden-, Heeres- und
Rettungsfahrzeuge, fir Pannenfahrzeuge im Einsatz und fUr Personenkraftwagen, die von Personen gelenkt oder
als Mitfahrer benttzt werden, die Uber einen Ausweis gemal § 29b Abs. 1 der StraBenverkehrsordnung 1960
oder einen diesem vergleichbaren Ausweis verfligen, darf keine Maut- oder BenUtzungsgebihr verlangt werden.

8. (8)Die Verpflichtung zur Entrichtung der Maut- oder BenultzungsgebUhr entsteht mit dem Beginn der Benltzung
der Stral3e bzw. jenes Teilstlickes der Strale, fir das die Maut- oder Beniitzungsgebihr eingehoben wird.
Schuldner der Maut- oder Benltzungsgebuhr ist der Lenker des Kraftfahrzeuges oder dessen Zulassungsbesitzer,
sofern der Lenker nicht feststellbar ist. Am Beginn der gebihrenpflichtigen Strecke ist auf die Gebuhrenpflicht,
die Hohe der GebUhr sowie darauf hinzuweisen, wie die Geblhr zu entrichten ist.

9. (9)Bei Streitigkeiten Uber die Maut- und Benultzungsgebihren zwischen dem StralBenerhalter und dem
StraBenbenUtzer steht der ordentliche Rechtsweg offen.

*) Fassung LGBI.Nr. 51/2024

In Kraft seit 10.08.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=51/2024&Bundesland=Vorarlberg&BundeslandDefault=Vorarlberg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 58b V-StrG
	V-StrG - Straßengesetz


